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SCHWEIZERISCHER SENIORENRAT |

IHRE VERTRETUNG IM SSR

DER SSR MEINT...

Bei der Revision des Zivilgesetzbuches
über den Rechtsschutz von Erwach-

senen begrüsst der Schweizerische
Seniorenrat den Vorschlag von vier Bei-
standsstufen: Begleitung, Vertretung,
Mitwirkung, umfassende Beistand-
schaft. Wertvoll sind die drei neuen
Instrumente: Vertretung bei Urteils-

Unfähigkeit und medizinischen Mass-
nahmen sowie Patientenverfügung.
Der Wechsel von der Vormundschaft

zur Beistandschaft im Erwachsenen-
alter trägt den Bedürfnissen älterer
Menschen Rechnung. Angehörige dür-
fen jedoch keinen zu grossen finan-
ziellen Handlungsspielraum haben.

Wer Beistandspflichten wahrnimmt,
sollte Voraussetzungen erfüllen. Dies

bedingt klare Kriterien und bessere

Aufsicht als heute. Die Kompetenz zur
Errichtung einer Beistandschaft soll bei

den Kantonen verbleiben. Es braucht

jedoch eine nationale Harmonisierung.

/n der Rege/ ersche/nf /'nyeder zwe/fen Ausgebe der Ze/f/upe e/'ne Se/fe des SSR. D/e out d/eser Se/fe verö/fend/cbfe Me/'nung muss n/c/if m/'f c/er/en(gen
der Redokt/'on derZe/f/upe und der Cescböfc/e/'fung von Pro Senecfufe Schweiz übere/nsf/mmen.

Thuri Züger (Jg. 1940)
war von 1987 bis 1995

Schwyzer Nationalrat.
Er ist Vizepräsident
des Zürcher Senioren-
und Rentnerverbandes
und Finanzchef beim
Schweizerischen Senio-

renrat.

Herr Züger, Sie haben im Ausschuss
des SSR die Jahresrechnung 2003
präsentiert. Wie geht es dem SSR?

Ich bin wohl einer der glücklicheren Fi-

nanzchefs. Ich kann - danksparsamem
Verhalten aller-einen hervorragenden
Jahresabschluss präsentieren. Ein be-

sonderes Kränzchen verdienen der ab-

tretende Sekretär François Huber und
das Buchhaltungsteam der Pro Senec-

tute mit Bernard Rasper an der Spitze.

Und wie sieht die Zukunft aus? Ob-

wohl sich durch die Auslagerung des
Sekretariats die Kostendecke spannt,
werden wir über die Runden kommen.
Gleich bleibende Einnahmen bedin-

gen gleich bleibende Ausgaben, finan-
zielle Fantasien überlasse ich anderen!

Hickhack um die Zweite Säule
Die Pensionsfcassen frören fcaum auf die Penfnerznnen und
Penfner. Der Scfriueizerzscfre Seniorenrai möcfrfe dies ändern.

Seniorinnen und Senioren im Nationalratssaal: Wie viel haben sie mitzureden?

Es gibt Pensionskassen, die Pensio-
nierten Mitsprache gewähren. Rent-

nerinnen und Rentner aber möchten
mehr, nämlich Einsitz im Stiftungsrat
ihrer Vorsorgeeinrichtung.

Es gibt immer mehr Pensionskassen,
bei denen Rentenbezüger gegenüber Er-

werbstätigen in der Überzahl sind. Rent-

ner haben aber keine einzige Stimme und
damit keinerlei Einfluss auf die Ge-

schicke ihrer Zweiten Säule.

Ende 2003 waren mehr als 28 Prozent
der Pensionskassen in Unterdeckung (die
Situation verbesserte sich inzwischen).
Das Problem erforderte eine gesetzliche
Anpassung der Zweiten Säule. Für den
SSR war klar: Bei einem abfälligen Rück-

griff auf die Renten müssen die Betroffe-

nen mitbestimmen können.
Der Schweizerische Seniorenrat und

die Pro Senectute schritten mit vereinten
Kräften zur Tat. Sie verfassten Stellung-
nahmen für National- und Ständeräte,

lobbyierten in der Wandelhalle des Bun-
deshauses, verfassten Argumentarien
und orientierten die Medien.

Viele Ratsmitglieder liessen sich von
diesen Argumenten überzeugen. Der Na-

tionalrat hielt jedenfalls mit knapper
Mehrheit am Willen fest, den Pensionier-
ten und ihrem Sparbatzen mehr Einfluss

zu geben. Und dies auch in der Diffe-
renzbereinigung zum Ständerat.

Der Ständerat indessen mauerte bis-
her: Der Solothurner Ernst Leuenberger
war es, der sich in der spannenden De-

batte mutig, aber chancenlos für die

Anliegen der Pensionierten einsetzte.

Wegen der heftigen Differenzen wird das

Seilziehen nun in der Sommersession

weitergeführt.
In der Zwischenzeit möchte der

Schweizerische Seniorenrat SSR gerne die

Meinung der Zeitlupe-Leserinnen und
-Leser erfahren. Sollen auch Pensionier-
te in Rentenfragen mitsprechen dürfen
und einen gesetzlichen Anspruch auf
Mitbestimmung und Einsitz in Stif-
tungsräten erhalten? Wir freuen uns auf
Ihre Antwort: Schweizerischer Senioren-

rat SSR, Postfach 696, 3000 Bern 31.

Margrif Bossart
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